
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Beachten Sie unsere Öffnungszeiten: Bankverbindungen: 
Montag – Freitag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Dienstag 13:30 Uhr – 16:00 Uhr 

Donnerstag:  13:30 Uhr – 17:00 Uhr 

 

Sparkasse Wernberg 

IBAN: DE62 7505 1040 0570 1702 82 

BIC: BYLADEM1SAD 

VR Bank Mittlere Oberpfalz eG 

IBAN: DE32 7506 9171 0007 1056 14 

BIC: GENODEF1SWD 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.wernberg-koeblitz.de/datenschutz 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
 
 
Antrag an die zuständige Straßenverkehrsbehörde auf Erlass einer verkehrsrechtlichen 
Anordnung nach § 45 Abs. 1 Satz 2 und § 45 Abs. 3 Satz 1 StVO 

 
 
Antrag vom: 
 

Antragsteller:   
 
Verantwortlicher für die Sicherungsmaßnahmen: 

 
Tel./Handy:  
 
 
 

 Verkehrsbeschränkungen   Verkehrssicherungen 

 halbseitige Sperrung des Verkehrs   Sperrung des Fußgängerverkehrs im Gehwegbereich 

 Gesamtsperrung des Verkehrs   Sicherungsmaßnahmen entlang der Straße 

 Fahrbahnreinigung     Sperrung für den Fahrradverkehr 
       Sicherungsmaßnahmen entlang des Gehweges 
       Sperrung für Fahrzeuge über         t Gesamtgewicht, 
          m Breite,           m Länge,           m Höhe 
 
 

1.   Ort der Sperrung:    
 

 

 
1.1 Bezeichnung der Straße: 
 

 

 

1.2 Abmessungen der Arbeitsstelle 
      (Länge, Höhe, Breite, Tiefe) 
 

 

 
Markt Wernberg-Köblitz 
Verkehrsbehörde 
Nürnberger Straße 124 
92533 Wernberg-Köblitz 
 
Tel.-Nr.:  09604/9211-25 
julia.roetzer@wernberg-koeblitz.de 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.wernberg-koeblitz.de/datenschutz


Seite 2 zum Antrag auf Verkehrsanordnung  

 

 

1.3 Dauer der Sperrung 
 

 

 

1.4 Grund der Sperrung 
 
 

 

 

2.  Restbreite der nicht  
      beeinträchtigten Verkehrsfläche 
 
 

 

 

3.   Die Verkehrsregelung geschieht 
     nach 
 
 
 
 
 

 

Vorschlag eines Regelplanes bzw. die Einreichung eines 
Verkehrszeichen-/Umleitungsplanes durch den 
Antragsteller zwingend erforderlich! 
 
 

 Verkehrszeichenplan          Signallageplan 

 

 Regelplan-Nr.:                     Umleitungsplan    
 

 Anlieger frei bis  

 
 

 

4. Der Verkehr wird umgeleitet  
 
 

 

 

5. Weitere Maßnahmen zur 
    Sicherung des Verkehrs 
 
 

 

 

6. Sondernutzungserlaubnis 
 
 

 

Wird hiermit gleichzeitig beantragt    

 

 
Der Antrag muss mindestens 8 Arbeitstage vor Beginn der Maßnahme 
mit Nachweis der Teilnahme an einer mindestens eintägigen RSA 
Schulung beim Markt Wernberg-Köblitz eingehen. Bei verspätetem 
oder unvollständigen Eingang des Antrags kann keine rechtzeitige 
verkehrsrechtliche Anordnung erfolgen!  
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
     Datum und Unterschrift 
 
 
 


